
1589 [ Juni 25 . ] A
ABSCHIED1 DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN2

EA V 1 , 162 (Nr . 101)

"dkehandeZ gm [dcu> biAchöfiZ. - konstanzXAche Chon.gmic .ht von Rcudotfa- lloJUL am
UndeAAm Luth AbAcheJAm vom Llandvogt ] Jm RynthaZ [Anton H a. a a ] gcwt&m

3mfidm ":

"Uff  disen tag ist vor unss ersohinen unser Landtvogt im Rynthal , und unss
fürbracht , demnach sich dann etwass Spans Zwischen Zweyen Ehemenschen erhebt,
und sich Zu scheiden begehrt , da dann er sie gen [Radolf-JZeVl am Undersee,
nach luth ussgangener abscheiden [der Tagsatzung der IX Orte - VIII Alte Orte

4plus FR - in Frauenfeld von 1532 und der Jahrrechnung in Baden von 1535] ge¬
wissen , sich alldo scheiden Zlassen ; Nun vememen sie (dieweil sie der nüwen
Religion ) sich zu Zürich scheiden Zelassen 3 derohalben einen entschluss be¬
gehrt , ob es by dem Alten entscheiden verbleiben solle , oder nit , als haben
wir solche abscheidt in unser Abscheidt genommen, solches an unsere herren
und Obere Zebringen.

Und lautet der Erste Abscheidt [von der Tagsatzung von Altstätten vom 10. Ju¬
li 1532:] 5
Wir von Statt und Landen der 8 [im Rheintal reg . ] Orten [ZU, LU, UR, SZ, UW,

ßZG, GL und AP Tagsatzungsgesandten ] . . . Vom befelch unser aller herm und
obem Zu Altstetten Jm Rhynthal bey einanderen versampt; Bekent und thuent
kundt hiemit aller mennigklich offenbahr , das wir dem . . . Landtvogt Jm Rhyn-
tall Gotschin Zhag [=Götschi Z ' h a g] von Zug [konkret von BaarJ disere
nachgeschribene Articul Zu handtlen in befelch geben habent , laut der 17 Arti-
cul der Ehehändel halb , wie hernach von Wort zu wort folget.
So dann vor unss erschinen ist Andress N e s s l e r von Marbach, und an¬
zeigt von eines Ehehandelss wegen, darumb so ist dass unser erleutterung , und
von unseren herren allso beschlossen worden. Was sich in solchen Ehehändlen



78/42 - 43

vor dem Landtsfrieden [von 1531] verloffen und Vorhin Zu Zyrch [=Zürich] im
Chorgricht [=Ehegericht ] beschlossen , dass es daby verblibe , Ja wass nit in
Appellatz weiss verfasset , und wass sich aber fürthin Zutragen wurde, dass der
Landtvogt dieselben weise gen [Radolf- ] Zell an Untersee , als für das recht
Chorgricht ".
"Nota : cLLa Ah.A6ac.hm qavi [Radolf - ] ZaJLI  An UndAAAAA gAhömlg: Luth \)AhtJm%6
A. ° 15327." 8

"So den lauttet der ander Abscheidt [von der Jahrrechnung zu Baden] den 6 Ju-
9ni . . . 1535 Aussgangen.

Auff disen tag haben wir der 8 Orten der Eydtgnoschafft Pottschafften [d. h.
10

die Tagsatzungsgesandten der VIII im Rheintal reg . Orte] . . . dem . . . [dor¬
tigen ] Landtvogt . . . Conraden Ressen [=H ä s s i ] von Glarus Zu handen ein
befelch geben.
Des Ersten uff dass anbringen des Praedicanten Zu Margpach [=Marbach, Martin
Wetz  l e r ] der Ehehändlen halber beschehen, ist unser will und meinung,
dass es by dem abscheidt vor Jahr [1532 gemeint] desshalben von unssren herm
und Oberen ussgangen gäntzlich bleiben , und die Ehesachen nach dess Jnhalt
für dass Chorgricht , gen [Radolf- ] Zell an Untersee gewisen, desglichen auch
der Articul die Freundtschafft belangent , ob Zwey, die ein anderen Zum dritten
oder vierten Rinden verwandt weren, in die Ehe Zusammen kommen, und bestätti-
get werden mögen, oder nit , Zu desselben Corgrichts erkantnuss gesetzt , und
die Parteyen , die darumb Spän und mängel haben, von desswegen daselbst ent-
scheidt empfangen sollen . "
"W/dcAumb cLLa  AhuachAn Jm Rynthal qayi [Radoltf - ] 1aZZ  am UndeA66A veAW/6An
1535" . 11

1 ) s . mutatis mutandis AH 78/39 Anm. 1
2 ) Stadt und Timt Zug war an dieser Jahrrechnung nicht durch den hiefür in

Frage kommenden B e a t I . Zurlauben vertreten.
3 ) Die Randglossen vom Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben dürften 1632 in

Zusammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rhein¬
tal geschrieben worden sein , s . AH 5/63 sowie AH 78/21 - 41 und 44 - 51 . Das
hier aufgegriffene Geschäft s . EA V 1 , 1403 Art . 17.

4 ) s . hier in AH 78/42 weiter unten
5 ) s . EA IV 1 b , 1374 s sowie Mi 5/69
6 ) Deren Namen s . EA IV 1 b , 1372 (Nr . 735 ) und 1376 zu c . Stadt und Amt Zug

war dabei nicht durch den hiefür in Frage kommenden O s w a 1 d I . Zur¬
lauben vertreten.

7) s . ebenda 1261 zu o spez . Pt . 19
8 ) s . Anm. 3 9 ) s . EA IV 1 c , 508 a sowie AH 5/70
10 ) Deren Namen s . EA IV 1 c , 503 (Nr . 287)



11 ) s . Anm. 3

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/41 - AH 78 , 115 - 116

43 s , 42
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